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FAQ zur EEG/KWKG/StromPBG-Abwicklung 
 
Liebe Kunden,  
 
nachfolgend finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen im Kundenkontakt 
im Rahmen der EEG/KWKG/StromPBG-Abwicklung.  
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht alle telefonischen Anfragen entgegen nehmen 
können. Da wir Ihnen leider keine Servicehotline bieten können, die 24/7 erreichbar ist,  
bevorzugen wir grundsätzlich Anfragen per E-Mail. Diese können außerhalb der Kunden-
kontaktzeiten beantwortet und direkt an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet werden.  
 
Wir hoffen, dass wir wertvolle Hinweise und Informationen für Sie zusammengestellt haben, 
die Ihnen die Abwicklungsmodalitäten erleichtern. Sollten dennoch offene Fragen bestehen, 
senden Sie bitte eine E-Mail an umlagen@tennet.eu  
 
Die folgenden Angaben sind unverbindlich und beanspruchen keine Vollständigkeit. 
Informationen dienen der ersten Orientierung und stellen keine Rechtsberatung dar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:umlagen@tennet.eu
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1. Allgemeines 

1.1. Unsere Portale 
 
Auf unserer Homepage finden Sie den Link zum EEG/KWKG-Portal und Umlagenportal (im 
unteren Bereich der Seite): 
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse 
 
Beide Portale werden für unterschiedliche Sachverhalte/Meldungen verwendet. 
 

 

1.2. Anmeldung im EEG/KWKG-Portal 

1.2.1. Erstanmeldung  
 
Schritt 1: 
 

 
 

 dann auf Anmeldung klicken 
 
Es muss ein neues Passwort vergeben werden, da das automatisch generierte Passwort nur 
einmal verwendet werden darf.  
  

z.B. XID12345 
(Eingabe der 
Buchstaben + 

 

Kopieren Sie in dieses Feld das 
Passwort aus der E-Mail.  

(Nicht eintippen, da fehleranfällig) 

https://eeg-kwkg.tennet.eu/my.policy
https://umlagenportal.tennet.eu/login
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse
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Sie werden nun aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen. Das von Ihnen bestimmte 
Passwort muss jetzt zweimal eingegeben werden.  
 
Bei der Passwortvergabe sind folgende Punkte zu beachten: 

• Mindestlänge beträgt 8 Zeichen. 
• Es muss eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen 

sein. 
• Bitte verwenden Sie keines der zehn zuletzt verwendeten Passwörter. 

 
z.B.: “Strom1234!” oder “Test2020!” oder “!4546Muster” 
 

1.2.2. Passwort funktioniert nicht 
 
Sollten Sie mit dem Einloggen nicht zurechtkommen, setzen Sie im Zweifel immer zuerst das 
Passwort zurück. Möglicherweise ist das Passwort abgelaufen oder Sie haben das 
ursprünglich festgelegte Passwort vergessen. 
 

1.2.3. Passwort zurücksetzen 
 

 
 

 
 

z.B. XID12345 
(Eingabe der Buchstaben + Zahlen, keine 

Leerzeichen) 
 

Eingabe der E-Mail-Adresse, welche Sie bei 
der Anmeldung des Benutzers angegeben 

haben 

  

Hier können Sie Ihr 
Passwort zurücksetzen, 

z.B. wenn Sie es 
vergessen haben. 
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• Nachdem Sie auf „Übertragen“ geklickt haben (bitte nur einmal klicken), erscheint 
nach kurzem Moment die Meldung, dass das Passwort erfolgreich zurückgesetzt 
wurde. Sie erhalten ein neues Passwort per E-Mail an die o.g. E-Mail-Adresse. Bitte 
beachten Sie, dass dieses Passwort nur 3 Tage gültig ist. 

• Es ist nicht möglich, eine abweichende E-Mail-Adresse für den E-Mail-Versand 
anzugeben. Sollte die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse nicht mehr 
gültig sein, melden Sie sich bitte beim Kundenkontakt.  

• Sollte dieser Text auf Englisch erscheinen, ist ggf. die Sprache Ihres Browsers auf 
Englisch eingestellt. 

 

1.2.4. Passwort ändern 
   

 
 

 dann auf Anmeldung klicken 
 

 
 
Sie werden nun aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen. Das von Ihnen bestimmte 
Passwort muss jetzt zweimal eingegeben werden.  
 
Bei der Passwortvergabe sind folgende Punkte zu beachten: 

• Mindestlänge beträgt 8 Zeichen. 
• Es muss eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen 

sein. 
• Bitte verwenden Sie keines der zehn zuletzt verwendeten Passwörter. 

 
z.B.: “Strom1234!” oder “Test2020!” oder “!4546Muster” 
  

Hier können Sie nach 
erfolgreicher Anmeldung Ihr 
Passwort ändern (maximal 

einmal am Tag). 
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1.2.5. 2-Faktor-Authentifizierung 
 
Die 2-Faktor-Authentifizierung ist eine Sicherheitsprozedur, bei der ein Anwender zwei 
unterschiedliche Merkmale bereitstellt, um sich zu identifizieren. 
 
Dies bedeutet, dass Sie für jede Anmeldung im EEG/KWKG-Portal zusätzlich zu Ihrem 
Benutzernamen/XID und Ihrem Passwort einen PIN eingeben müssen. Dieser wird an die von 
Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse, mit der Sie Ihren Benutzernamen/XID registriert haben, 
versendet. Bitte beachten Sie, dass dieser PIN nur einmalig gültig ist und bei jeder Anmeldung 
neu versendet wird. Änderungen hinsichtlich der Benutzerdaten sind stets unverzüglich 
mitzuteilen, da ansonsten kein Zugang zum EEG/KWKG-Portal sichergestellt werden kann. 
 
Alternativ zum Versand per E-Mail, können Sie den TenneT-PIN auch per SMS erhalten. 
Sollten Sie diese Methode bevorzugen, teile Sie uns dies bitte zusammen mit der gewünschten 
Handynummer per E-Mail mit. 
 

Schritt 1: 
 

 

 Schritt 2: 
 

 

 Schritt 3: 
 

 

 

1.3.  Anmeldung im Umlagenportal 
 
Login als Anlagenbetreiber: 
 
Schritt 1: 

 
Tragen Sie Ihren Benutzernamen (Ihre Mail-Adresse) sowie das vergebene Passwort 
an. Klicken Sie anschließend auf „Anmelden“.  
 

Schritt 2: 
 
Nach Eingabe der Zugangsdaten muss der One-Time-Code angegeben werden. 
Diesen erhalten Sie aus Ihrer OTP-App, die Sie nach der Registrierung auf Ihrem 
Smartphone eingerichtet haben. 
 
Danach sind Sie schon im Umlagenportal eingeloggt. Eine Anleitung zur erstmaligen 
Registrierung finden Sie über folgenden Link: https://www.tennet.eu/de/anleitung-login-
umlagenportal  

 
  

https://www.tennet.eu/de/anleitung-login-umlagenportal
https://www.tennet.eu/de/anleitung-login-umlagenportal
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Login als Verteilnetzbetreiber: 
 
Schritt 1: 

 
Klicken Sie auf der Login-Seite des Umlagenportals „XID Anmeldung“. 
 

 
 

Schritt 2: 
 
Tragen Sie Ihre XID und Ihr Passwort (identisch mit Zugangsdaten zum EEG/KWKG-
Portal) in den entsprechenden Feldern ein und klicken Sie auf anmelden. 
 

Schritt 3: 
 
Nach Eingabe der XID und des Passworts wird Ihnen per Mail eine TenneT-PIN 
zugeschickt, die Sie nun bitte im Portal eingeben. 
 
Wurde alles korrekt eingegeben, sind Sie nun im Umlagenportal eingeloggt. 
 

1.4. Meldepflicht in Portalen der ÜNB 
 
Oftmals erreicht uns die Frage, ob die Meldung der Strommengen und zugehörigen Daten 
anstelle der Meldung in unseren Portal nicht auch per E-Mail, Fax oder ähnliches erfolgen 
kann. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der Massenprozesse die Datenmeldung 
zwingend über unsere Portale erfolgen muss. Die Anspruchsgrundlage hierfür ergibt sich aus 
dem § 74 Abs. 3 EEG bzw. § 74a Abs. 4 EEG i.V.m. § 66 Abs. 1 EnFG. Danach sind die 
Vorgaben des jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers zur Datenübermittlung einzuhalten. 
 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Daten über die Portale selbständig abzugeben, möchten 
wir Sie bitten, sich von externer Seite hierbei unterstützen zu lassen (z.B. Dienstleister, 
Verwandte, …). 
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1.5. Anmeldeformulare zum Portal 
 
Die Anmeldeformulare zum Portal stehen auf Website der TenneT als Download zur 
Verfügung: 
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse 
 
Bitte laden Sie das Dokument als PDF-Datei unter https://www.tennet.eu/de/upload-
anmeldeformulare hoch. 
 

1.6. Anmeldung von neuem Benutzer  
 
Möchten Sie einen neuen Benutzer für das Portal anmelden, verwenden Sie bitte unser 
Anmeldeformular. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung der Anmeldeformulare Zeit in 
Anspruch nimmt. Wir bitten daher um rechtzeitige Übersendung per E-Mail, insbesondere im 
Hinblick auf gesetzliche Meldefristen! Bei einem Benutzerzugang handelt es sich um 
persönliche Daten. Wir empfehlen daher bei der E-Mail-Adresse des Benutzers kein 
Sammelpostfach zu verwenden.  
 

1.7. Änderung von Unternehmensstammdaten 
 
Ergeben sich Änderungen (Umfirmierung, Verschmelzung, Adressänderung, abweichender 
Rechnungsempfänger, etc.) übermitteln Sie uns diese bitte mittels unseres 
Stammdatenblattes. Bitte teilen Sie uns Änderungen frühzeitig (vor Rechnungsstellung) mit! 
 
Die Formulare finden Sie hier:  
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse  
 

1.8. Aktualisierung von Benutzerzugängen 
 
Bitte teilen Sie uns per E-Mail mit, falls Benutzer, die Sie für das Portal angemeldet haben, 
aus dem Unternehmen ausscheiden oder sich diesbezüglich Änderungen ergeben. Da die E-
Mail-Adresse für das Zurücksetzen des Passwortes erforderlich ist, empfehlen wir 
Benutzerzugänge nicht weiterzugeben. Bei einem Benutzerzugang handelt es sich um 
persönliche Daten. Wir empfehlen daher bei der E-Mail-Adresse des Benutzers kein 
Sammelpostfach zu verwenden.  
 

1.9. E-Mail-Adresse für jeglichen Schriftverkehr  
 
Wir hinterlegen in Ihren Stammdaten eine E-Mail-Adresse, an die wir jeglichen Schriftverkehr 
versenden. Systemseitig kann derzeit nur eine E-Mail-Adresse pro Kunde hinterlegt werden. 
Diese E-Mail-Adresse ist nicht mit der E-Mail-Adresse Ihres Benutzers zu verwechseln. An die 
einzelnen Benutzer wird kein Schriftverkehr versandt.  
 
Bitte stellen Sie sicher, dass E-Mails auch im Falle von Urlaub oder Krankheit gelesen werden. 
Änderungen sind umgehend mitzuteilen, so dass der Zugang des Schriftverkehrs 
gewährleistet ist.  
 

https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse
https://www.tennet.eu/de/upload-anmeldeformulare
https://www.tennet.eu/de/upload-anmeldeformulare
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse
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1.10. Teilnahme am PDF-Belegversand 
 
Möchten Sie am PDF-Belegversand teilnehmen so schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an das 
Postfach master-data@tennet.eu mit dem Betreff „PDF-Belegversand“ und teilen Sie uns mit, 
für welchen Kunden (Name, Geschäftspartnernummer) Sie einen PDF-Belegversand 
wünschen und an welche E-Mail-Adresse die Belege versendet werden sollen. 
 

1.11. Teilnahme am Lastschriftverfahren 
 
Möchten Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen so schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an das 
Postfach master-data@tennet.eu mit dem Betreff „Lastschriftverfahren“ und teilen Sie uns mit, 
für welchen Kunden (Name, Geschäftspartnernummer) Sie das Lastschriftverfahren 
wünschen. 
 

1.12. Datenschutz  
 
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier:  
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse 
 
  

mailto:master-data@tennet.eu
mailto:master-data@tennet.eu
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse
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2. Allgemeine Informationen zur Testierung/Einreichung der 
Wirtschaftsprüferbescheinigungen 

 
Grundsätzlich ist eine elektronisch signierte Wirtschaftsprüferbescheinigung (Testat) oder eine 
elektronische Kopie (Scan) des von Ihrem Wirtschaftsprüfer unterzeichneten und gesiegelten 
Testats bis zur jeweiligen Frist über unsere Upload-Funktion zur Verfügung zu stellen: 
https://www.tennet.eu/de/upload-testate 
 

Ein Upload ist bis zu einer Dateigröße von 20 MB möglich. Größere Dokumente sind 
wie gehabt an die E-Mail-Adresse umlagen@tennet.eu zu senden. 

 
Digitalisierung der Testierung: Wir möchten Ihnen so schnell wie möglich nach Eingang 
Ihres Testats eine Rückmeldung bei offenen Fragen oder Fehlern geben können.  
Bitte übersenden Sie uns daher vorab eine elektronische Kopie (Scan / PDF) des von 
Ihrem Wirtschaftsprüfer handschriftlich unterzeichneten und gesiegelten Testats an 
umlagen@tennet.eu  mit entsprechenden Betreff zum Sachverhalt.  

 
Bitte beachten Sie, dass bei Einreichen eines elektronisch signierten Testats 
keine Papierform benötigt wird. Sollten Sie eine elektronische Kopie (Scan) 
einreichen, ist das Original des Wirtschaftsprüfertestats weiterhin in Papierform 
nachzureichen. 
Für den zusätzlich benötigten Papierversand der Testate verwenden Sie bitte die 
folgende Postadresse: 
TenneT TSO GmbH 
FGS-LE Bernecker Str. 70 
95448 Bayreuth 
 
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die Jahresmeldung zwingend mit den Testatswerten 
übereinstimmen muss.  
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass im Falle von Abweichungen 
entweder das jeweilige Testat oder die jeweilige Jahresmeldung korrigiert werden 
muss, was einen entsprechenden Mehraufwand auf Ihrer Seite nach sich zieht 

 
Für die Testierung empfehlen wir Ihnen die Verwendung der von den vier ÜNBs 
bereitgestellten Musteranlagen zum Testat, welche Sie auf der Seite der Netztransparenz als 
MS Word-Vorlage herunterladen können: 
https://www.netztransparenz.de/de-de/ 
 

2.1. Quittungsdatei 
 

Ein weiterer Prozess, welcher sukzessive auf alle Sachverhalte ausgerollt werden soll ist die 
Bereitstellung einer Quittungsdatei. Die Verwendung dieser Quittungsdatei als Anlage für die 
elektronische Wirtschaftsprüferbescheinigung wird ausdrücklich begrüßt. Die erstellte 
Quittungsdatei im PDF-Format ist durch TenneT TSO GmbH elektronisch signiert. Bitte stellen 
Sie diese Quittungsdatei Ihrem Wirtschaftsprüfer zur Verfügung. Dieser fügt den qualifiziert 
elektronisch signierten Prüfungsvermerk sowie die von TenneT signierte Quittungsdatei zu 
einer elektronischen Wirtschaftsprüferbescheinigung zusammen.  
 
Bitte beachten Sie dafür folgende Schritte und leiten Sie diese evtl. an Ihren Wirtschaftsprüfer 
weiter:  

https://www.tennet.eu/de/upload-testate
mailto:umlagen@tennet.eu
mailto:umlagen@tennet.eu
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1. Signierten Prüfungsvermerk öffnen  
2. Werkzeug „PDF bearbeiten“ auswählen 
3. Auf Feld „Mehr“ klicken 
4. „Datei anhängen“ 
5. Quittungsdatei auswählen 
 

 
 
Im Ergebnis sollte die Quittungsdatei nur als Anhang sichtbar sein, welcher sich mit 
Doppelklick öffnen lässt.  
 

 
 
Für folgende Prozesse werden Quittungsdateien zur Verfügung gestellt. Beachten Sie bitte 
dabei die Unterscheidung zwischen dem EEG/KWKG-Portal und dem neuen Umlagenportal.  
 

 

Sachverhalt 
 

Generierung der Quittungsdatei 

EEG-Förderung 

 

Ohne nachträgliche Korrekturen:  
EEG/KWKG-Portal 

Mit nachträglichen Korrekturen:  
Anforderung per E-Mail an umlagen@tennet.eu mit 
dem Betreff „Anforderung einer Quittungsdatei für 
Testat EEG-Förderung“ 

 

 

KWKG-Förderung 
 

Neues Umlagenportal 
 

§ 19 Abs. 2 StromNEV 
 

Neues Umlagenportal 

  

mailto:umlagen@tennet.eu
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2.1.1. Quittungsdatei EEG/KWKG-Portal 
 
Für die EEG-Jahresmeldung können Sie die Quittungsdatei in der Teilmeldung Testatsdaten 
anfordern. Voraussetzung ist die Angabe der MaStR-Stromnetzbetreibernummer im 
EEG/KWKG-Portal unter „Erfassung Marktakteursnummer“.  
 

 
 

Außerdem muss die Jahresmeldung nicht nur hochgeladen, sondern bereits gemeldet sein 
und kann nach erfolgreicher Plausibilitätsprüfung gesperrt sein. 
 

 

 
 
Die Generierung der Quittungsdatei erfolgt unter der Teilmeldung „Testatsdaten“. Gehen Sie 
dabei bitte auf das Aktionsfeld „Quittungsdatei erstellen“, dies ist nur vorhanden wenn die 
Jahresmeldung gemeldet wurde.  
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Die im EEG/KWKG-Portal erstellte Quittungsdatei enthält keine nachträglichen Korrekturen 
der EEG-Förderung. Sollten Sie solche ins Testat einbringen wollen, können Sie eine 
Quittungsdatei mit den nachträglichen Korrekturen per E-Mail an umlagen@tennet.eu 
beantragen. Verwenden Sie bitte dafür folgenden Betreff "Anforderung einer Quittungsdatei 
für Testat EEG-Förderung" ohne weiteren Angaben. Bitte fordern Sie die Quittungsdatei erst 
dann an, wenn die Jahresmeldung und die Nachträge durch Ihren Wirtschaftsprüfer erfolgreich 
geprüft worden sind. 
 

2.1.2. Quittungsdatei neues Umlagenportal 
 
Nach der Finalisierung der Datenmeldung (ggf. inkl. Nachträge) haben Sie die Möglichkeit, die 
Quittungsdatei (vorausgefüllte Mandantenanlage) im neuen Umlagenportal herunterzuladen. 
Hierfür klicken Sie bitte auf das rot eingekreiste Symbol. 

 

 
 
Bei der Erzeugung wird die Quittungsdatei durch TenneT TSO GmbH elektronisch signiert. 
 

 
 
Diese Quittungsdatei stellen Sie bitte Ihrem Wirtschaftsprüfer zur Verfügung. Die 
Quittungsdatei muss als Anlage angehängt werden, so dass die qualifizierte elektronische 
Signatur von TenneT beibehalten wird (siehe dazu Kapitel 2.1). 
  

mailto:umlagen@tennet.eu
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3. Allgemeine Informationen für Verteilnetzbetreiber 
 

3.1. Allgemeine Informationen 

3.1.1. Neue Fristenkette ab 2024  
 
Ab dem Kalenderjahr 2024 sind neue Fristen für die Jahresmeldung / Testierung sowie 
Jahresabrechnung zu beachten:  
 

 
Sachverhalt 

 
Ab Leistungsjahr 2023 

 
Jahresmeldung/Testierung: 
 

• EEG-Förderung 
• KWKG-Förderung 
• EnFG-Letztverbrauch (KWKG/ONU) 

  

31.05.2024 

 
Jahresmeldung/Testierung: 
 

• § 19 Abs. 2 StromNEV 
  

31.07.2024 

 
Jahresabrechnung: 
 

• KWKG-Förderung 
• EnFG-Letztverbrauch (KWKG/ONU) 

  

Bis 31.08.2024 mit Fälligkeit zum 
15.09.2024 

 

 
Jahresabrechnung  
 

• § 19 Abs. 2 StromNEV 
  

Bis 30.11.2024 mit Fälligkeit zum 
30.06.2025 
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3.1.2. Netzübernahme / Umfirmierung / Rechtsnachfolge 
 

Ergeben sich Änderungen (Umfirmierung, Verschmelzung, Adressänderung, abweichender 
Rechnungsempfänger, etc.) übermitteln Sie uns diese bitte mittels unseres 
Stammdatenblattes (siehe Abschnitt 1.4). 
 
Sollte es sich um eine Netzübernahme/einen Netzzusammenschluss oder dergleichen 
handeln, der nicht auf dem Stammdatenblatt abgebildet werden kann, teilen Sie uns dies bitte 
per E-Mail an umlagen@tennet.eu mit und hängen Sie dort ggf. ein offizielles Schreiben an. 
 
WICHTIG: Bitte teilen Sie uns diese Änderung frühzeitig mit, damit die Stammdaten angepasst 
werden können und die Belegerstellung korrekt läuft. 
 

3.1.3. EEG-Bilanzkreis für geförderte Strommengen 
 
Die Angabe des EEG-Bilanzkreises ist für Netzbetreiber mit EEG-Einspeisung zwingend 
notwendig, um die EEG-Mengen, die an den ÜNB zu liefern sind, auch mittels 
Überführungszeitreihen (EUZ) überführen und somit abrechnen zu können. Sofern sich der 
EEG-Bilanzkreis ändert, bitten wir um unverzügliche Mitteilung mittels folgendem Formular: 
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg/abwicklung-vnb  
 

3.2. EEG-Förderung 

3.2.1. EEG-Monatsmeldung 
 
Die prognostizierten Daten des Folgejahres sind über das EEG/KWKG-Portal an die TenneT 
TSO GmbH zu übermitteln, im Modul ►Ist-Daten ►EEG-Monatsmeldung.  
 
Im Einzelnen betrifft dies Prognosedaten zu der EEG-Einspeisung inkl. Markprämie, 
Flexibilitätsprämie und Mieterstromzuschlag (nach Kategorien), der vermiedenen Netznutzung 
(nach Kategorien) und der EEG-Umlage auf Eigenversorgung.  
 
Für die Meldung der EEG-Einspeisung sowie der vermiedenen Netznutzung ist das Excel-Tool 
VNB Monatsmeldung zu verwenden, welches im Download-Bereich der jeweiligen 
Teilmeldung zur Verfügung steht. Die EEG-Umlage auf Eigenversorgung wird direkt im 
EEG/KWKG-Portal eingetragen und erfolgt ohne Excel-Tool. 
 
Bitte beachten Sie, dass nach Upload der Prognosedaten der Status noch übermittelt 
werden muss. 
 
Die von Ihnen übermittelten Daten bilden die Grundlage für die monatlichen Abschläge. Damit 
diese Abschläge ausgezahlt werden können, ist es notwendig, dass eine entsprechende und 
mit der Datenmeldung übereinstimmende Einspeisezeitreihe vorliegt. 
 
 
 
 

mailto:umlagen@tennet.eu
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg/abwicklung-vnb
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3.2.2. Rechnungsdaten EEG-Monatsmeldung 
 

Die EEG-Monatsmeldung umfasst die EEG-Einspeisevergütung, vermiedene Netzentgelte 
und Marktprämie, Flexibilitätsprämie, Mieterstromzuschlag. 
Diese Rechnungs- bzw. Gutschriftdaten können Sie im EEG/KWKG-Portal im Modul ►IST-
Daten ► EEG-Monatsmeldung nachvollziehen.  
 
Anschließend kann der entsprechende Leistungszeitraum ausgewählt werden. Mit der 
Schaltfläche „anzeigen“ können Sie die abgerechneten Daten je Teilmeldung des 
Leistungszeitraums aufrufen. Für eine detaillierte Gliederung, wie sich die Eurobeträge auf die 
einzelnen Kategorien aufteilen, gibt es die Möglichkeit eines Downloads einer Text-Datei. 
 

   

3.2.3. Jahresmeldung  
 
Das Excel-Tool für die Erfassung der Stamm- und Bewegungsdaten der EEG-Förderung, für 
das jeweilige Leistungsjahr, und der EEG-Umlage für Eigenversorgung, für alle 
Leistungsjahre, steht im EEG/KWKG-Portal im Modul ►EEG-Jahresmeldung unter „Download 
VNB Excel-Tool“ zur Verfügung, nachdem für eine Teilmeldung ►erfassen ausgewählt wurde.  
 

Es handelt sich um eine Zip-Datei, die neben dem Excel-Tool noch weitere Dateien 
enthält. Bitte speichern Sie vor der Verwendung die Excel-Tools aus dieser Zip-Datei 
lokal, z. B. auf Ihrer Festplatte, da ein unmittelbares Öffnen der Excel-Datei aus der 
Zip-Datei heraus zu Fehlfunktionen bei der Ausführung der Makros führt. 
 
Das Excel-Tool unterstützt die Erfassung von 12.000 Stamm- und 40.000 
Bewegungsdaten. Nur wenn dies für Sie nicht ausreichen sollte, sollten Sie die 
ebenfalls verfügbare „XL-Version“ verwenden. 

 
Wir empfehlen Ihnen, die Jahresmeldung bis zum 30. April des Folgejahres im 
EEG/KWKG-Portal hochzuladen und zu melden. Dann können die Daten plausibilisiert 
und ggf. korrigiert werden, bevor Sie Ihre Wirtschaftsprüferbescheinigung (Testat) 
erstellen lassen. 
 

3.2.4. Testierung  
 
Grundsätzlich ist eine papiergebundene Wirtschaftsprüferbescheinigung (Testat) über die 
Angaben Ihrer EEG-Jahresmeldung gemäß § 55 EnFG i.V.m § 50 Abs. 2 EnFG bis 
spätestens 31. Mai des Folgejahres vorzulegen. 
 
Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der von den vier ÜNB bereitgestellten Musteranlagen 
zum Testat, welche Sie auf der Seite der Netztransparenz als MS Word-Vorlage herunterladen 
können: Netztransparenz > Erneuerbare Energien und Umlagen > EEG > EEG-Abrechnungen 
> EEG-Jahresabrechnungen > IDW-Prüfungshinweis 
 
  

https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/IDW-Pr%C3%BCfungshinweis
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/IDW-Pr%C3%BCfungshinweis
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3.2.5. Nachtragstestierung nach § 20 EnFG - Korrektur von Vorjahren 
 
Für die Abwicklung von Nachträgen senden Sie uns bitte bis spätestens 31. März des 
Folgejahres als Erstes ein befülltes Excel-Tool, welches der Korrektur der elektronischen 
Jahresmeldung dient. Das Excel-Tool für die Nachtragstestierung finden Sie im EEG/KWKG-
Portal im Downloadbereich der EEG-Jahresmeldung. 
 
Bitte beachten:  
• Lesen Sie sich zunächst die Anleitung zur Befüllung im Excel-Tool durch.  
• Für jedes zu korrigierende Jahr muss ein separates Excel-Tool erstellt werden. 
• Die Daten aus dem Excel-Tool sollten mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt werden. 
• Ein Korrekturgrund muss angegeben werden (der Grund kann im Nachgang noch 

angepasst werden). 
• Die Erläuterung der Korrektur sollte möglichst aussagekräftig sein, um den Korrekturgrund 

prüfen/bestimmen zu können. 
• Senden Sie die Excel-Dateien als ZIP-Datei bis spätestens 31. März des Folgejahres 

per E-Mail an umlagen@tennet.eu  
• Der Nachtrag muss im Testat bis spätestens 31. Mai des Folgejahres in der 

entsprechenden Tabelle testiert werden, die Werte müssen mit den im Excel-Tool 
berechneten Werten übereinstimmen. 

• Falls die Erwirkung eines Titels notwendig ist wird dies nach Eingang und Prüfung des 
Excel-Tools abgestimmt. Bitte beachten Sie, dass die Titelerwirkung mehrere Wochen 
dauern kann. Die Vollstreckbarerklärung des Titels muss bis spätestens 31. Mai des 
Folgejahres zustande kommen, ansonsten kann der Nachtrag erst in der nächsten 
Testierung in 2025 aufgenommen womit sich die Auszahlung des Betrags auf September 
2025 verschieben würde. 

• Bitte melden Sie sich mit einem Nachtrag frühzeitig bei uns, um die rechtzeitige Abwicklung 
zur Testierung zu ermöglichen. 

 

3.2.6. Jahresabrechnung EEG-Förderung 
 
Die Rechnungsstellung der Jahresabrechnungen des Vorjahres und der Nachträge der 
Vorvorjahre der EEG-Förderung erfolgt bis zum 31.08. des laufenden Jahres durch die 
TenneT TSO GmbH mit Fälligkeit zum 15.09. des laufenden Jahres. Die gesetzliche 
Grundlage dazu finden Sie im §19 EnFG. 
 

3.3. KWKG-Förderung 

3.3.1. Prognosemeldung/Monatsmeldung KWKG Förderung  
 
Die monatsscharf prognostizierten Daten des Folgejahres sind bis zum 31.08. des laufenden 
Jahres über das Umlagenportal an die TenneT TSO GmbH zu übermitteln.  
 
Im Einzelnen betrifft dies Prognosedaten zu der KWK-Erzeugung in Ihrem Netzgebiet. 
 
Für die entsprechenden Meldungen sind die Excel-Dateien zu verwenden, welche im 
Download-Bereich der Teilmeldungen zur Verfügung steht.  
 
Beachten Sie bitte, dass ab dem Kalenderjahr 2024 für die o.g. Sachverhalte gem. § 50 EnFG 
eine unverzügliche Meldung (= Monatsmeldung) über die tatsächlichen Ist-Werte abzugeben 

mailto:umlagen@tennet.eu


20 
 

ist, welche künftig die Grundlage für die monatlichen Abschläge bilden. Im Falle von nicht 
abgegebener Monatsmeldung greifen die ÜNB auf die Prognosemeldung zurück, behalten 
sich allerdings das Recht vor, etwaige Anpassungen und Schätzungen auf Basis des § 61 
EnFG vorzunehmen. 
 
Die entsprechende Zeitschiene für die künftige Monatsmeldung gestaltet sich wie folgt: 
 

 
 

3.3.2. Rechnungsdaten KWKG-Förderung Monatsmeldung  
 
Die monatliche Rechnung entspricht Ihrer monatsscharfen Datenmeldung. 
 
Die Rechnungsdaten können Sie im Umlagen-Portal nachvollziehen. Klicken Sie unter 

 im Anschluss bei „KWKG Förderung“ auf „ansehen der Daten“-Symbol . 
 

3.3.3. Jahresmeldung 
 
Wir bitten Sie, Ihre KWKG-Jahresmeldung gemäß § 50 Nr. 2 Buchstabe a EnFG über Daten, 
die für die Jahresabrechnung des Belastungsausgleichs des vorangegangenen 
Kalenderjahres erforderlich sind, elektronisch bis spätestens 31. Mai des Folgejahres über 
das neue Umlagenportal zur Verfügung zu stellen. 
 

3.3.4. Testierung  
 
Es ist zwingend erforderlich eine Wirtschaftsprüferbescheinigung (Testat) über die Angaben 
Ihrer KWK-Jahresmeldung gemäß § 55 Abs. 2 EnFG bis spätestens 31. Mai des Folgejahres 
einzureichen. Bitte beachten Sie, dass mit Inkrafttreten des EnFG die Einreichung einer 
Eigenbestätigung nicht mehr möglich ist und nur noch Wirtschaftsprüferbescheinigungen 
(Testat) angenommen werden.   
 
Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der von uns zur Verfügung gestellten Quittungsdatei. 
Alternativ verwenden Sie bitte die von vier ÜNBs bereitgestellten Musteranlagen zum Testat, 
welche Sie auf der Seite der Netztransparenz als MS Word-Vorlage herunterladen können:  
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/KWKG/KWKG-
Abrechnung/KWKG-Jahresabrechnungen/IDW-Prüfungshinweis-KWKG 
 
  

https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/KWKG/KWKG-Abrechnung/KWKG-Jahresabrechnungen/IDW-Pr%C3%BCfungshinweis-KWKG
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/KWKG/KWKG-Abrechnung/KWKG-Jahresabrechnungen/IDW-Pr%C3%BCfungshinweis-KWKG
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3.3.5. Nachtragstestierung nach § 20 EnFG - Korrektur von Vorjahren 
 
Die Abwicklung von Nachträgen erfolgt erstmals über das neue Umlagenportal, bitte stellen 
Sie uns die Korrektur der elektronischen Jahresmeldung bis spätestens 31. März des 
Folgejahres zur Verfügung. 
 
Bitte beachten:  
• Lesen Sie sich zunächst die Anleitung zur Befüllung im Excel-Tool durch.  
• Für jedes zu korrigierende Jahr muss ein separates Excel-Tool erstellt werden. 
• Die Daten aus dem Excel-Tool sollten mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt werden. 
• Ein Korrekturgrund muss angegeben werden (der Grund kann im Nachgang noch 

angepasst werden). 
• Die Erläuterung der Korrektur sollte möglichst aussagekräftig sein, um den Korrekturgrund 

prüfen/bestimmen zu können. 
• Stellen Sie uns die Excel-Dateien bis spätestens 31. März des Folgejahres im neuen 

Umlagenportal zur Verfügung. 
• Der Nachtrag muss im Testat bis spätestens 31. Mai des Folgejahres in der 

entsprechenden Tabelle testiert werden, die Werte müssen mit den im Excel-Tool 
berechneten Werten übereinstimmen. 

• Falls die Erwirkung eines Titels notwendig ist wird dies nach Eingang und Prüfung des 
Excel-Tools abgestimmt. Bitte beachten Sie, dass die Titelerwirkung mehrere Wochen 
dauern kann. Die Vollstreckbarerklärung des Titels muss bis spätestens 31. Mai des 
Folgejahres zustande kommen, ansonsten kann der Nachtrag erst in der nächsten 
Testierung in 2025 aufgenommen womit sich die Auszahlung des Betrags auf September 
2025 verschieben würde. 

• Bitte melden Sie sich mit einem Nachtrag frühzeitig bei uns, um die rechtzeitige Abwicklung 
zur Testierung zu ermöglichen. 

 

3.3.6. Jahresabrechnung KWKG-Förderung  
 
Die Rechnungsstellung der Jahresabrechnungen des Vorjahres und der Nachträge der 
Vorvorjahre der KWK-Förderung erfolgt bis zum 31.08. des laufenden Jahres durch die 
TenneT TSO GmbH mit Fälligkeit zum 15.09. des laufenden Jahres. Die gesetzliche 
Grundlage dazu finden Sie im §19 EnFG. 
 
Diese Rechnungsdaten können Sie im Umlagenportal einsehen. Derzeit befindet sich das 
hierfür vorgesehene Modul noch in der Entwicklung.  
 
  



22 
 

3.4. KWKG-Letztverbrauch 

3.4.1. Prognosemeldung/Monatsmeldung für die KWKG-basierten Umlagen 
 
Die monatsscharf prognostizierten Daten des Folgejahres sind bis zum 31.08. des laufenden 
Jahres über das Umlagenportal an die TenneT TSO GmbH zu übermitteln.  
 
Im Einzelnen betrifft dies Prognosedaten zu der KWK-Erzeugung sowie Angaben zum 
Letztverbraucherabsatz (LVA) in Ihrem Netzgebiet (für § 19 StromNEV- sowie Offshore-
Netzumlage und KWKG-Umlage).  
 
Für die entsprechenden Meldungen sind die Excel-Dateien zu verwenden, welche im 
Download-Bereich der Teilmeldungen zur Verfügung steht.  
 
Beachten Sie bitte, dass ab dem Kalenderjahr 2024 für die o.g. Sachverhalte gem. § 50 EnFG 
eine unverzügliche Meldung (= Monatsmeldung) über die tatsächlichen Ist-Werte abzugeben 
ist, welche künftig die Grundlage für die monatlichen Abschläge bilden. Im Falle von nicht 
abgegebener Monatsmeldung greifen die ÜNB auf die Prognosemeldung zurück, behalten 
sich allerdings das Recht vor, etwaige Anpassungen und Schätzungen auf Basis des § 61 
EnFG vorzunehmen. 
 
Die entsprechende Zeitschiene für die künftige Monatsmeldung gestaltet sich wie folgt: 
 

 
 

3.4.2. Rechnungsdaten KWKG-basierte Umlagen Monatsmeldung 
 
Diese Rechnungsdaten können Sie im Umlagen-Portal nachvollziehen. Klicken Sie unter 

 im Anschluss bei „LVA EnFG Prognose“ auf „ansehen der Daten“-Symbol . 
 

3.4.3. Jahresmeldung 
 

Wir bitten Sie, Ihre KWKG-Jahresmeldung gemäß § 50 Nr. 2 a EnFG über Daten, die für die 
Jahresabrechnung des Belastungsausgleichs des vorangegangenen Kalenderjahres 
erforderlich sind, elektronisch bis spätestens 31. Mai des Folgejahres über das neue 
Umlagenportal zur Verfügung zu stellen.  
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3.4.4. Testierung 
 
Es ist zwingend erforderlich eine Wirtschaftsprüferbescheinigung (Testat) über die Angaben 
Ihrer KWK-Jahresmeldung gemäß § 55 Abs. 2 EnFG bis spätestens 31. Mai des Folgejahres 
einzureichen. Bitte beachten Sie, dass mit Inkrafttreten des EnFG die Einreichung einer 
Eigenbestätigung nicht mehr möglich ist und nur noch Wirtschaftsprüferbescheinigungen 
(Testat) angenommen werden.   
 
Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der von den vier ÜNBs bereitgestellten Musteranlagen 
zum Testat, welche Sie auf der Seite der Netztransparenz als MS Word-Vorlage herunterladen 
können:  
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/KWKG/KWKG-
Abrechnung/KWKG-Jahresabrechnungen/IDW-Prüfungshinweis-KWKG 
 

3.4.5. Jahresabrechnung KWKG-basierte Umlagen  

 
Die Rechnungsstellung der Jahresabrechnungen des Vorjahres und der Nachträge der 
Vorvorjahre der KWKG-basierten Umlagen erfolgt bis zum 31.08. des laufenden Jahres 
durch die TenneT TSO GmbH mit Fälligkeit zum 15.09. des laufenden Jahres. Die 
gesetzliche Grundlage dazu finden Sie im §19 EnFG. 
 

3.5. Entgangene Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV 

3.5.1. Prognosemeldung der Entgangenen Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV 
 
Die prognostizierten Daten des Folgejahres zu entgangenen Erlösen nach §19 Abs. 2 
StromNEV sind über das Umlagenportal (Link: https://umlagenportal.tennet.eu) bis zum 15. 
Oktober  des laufenden Jahres zu erfassen. 
 
WICHTIG: Eine unterjährige Anpassung der Prognosedaten zu entgangenen Erlösen nach 
§19 Abs. 2 StromNEV ist nicht möglich. 
 

3.5.2. Rechnungsdaten der Entgangenen Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV 
 
Diese Rechnungsdaten können Sie im Umlagen-Portal nachvollziehen. Klicken Sie unter 

 im Anschluss bei „§ 19 StromNEV Prognose“ auf „ansehen der Daten“-Symbol  
 

3.5.3. Jahresmeldung  
 
Die Jahresmeldung für das jeweilige Leistungsjahr ist spätestens bis zum 31. Juli des 
Folgejahrs über das Umlagenportal zu übermitteln. 
 

https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/KWKG/KWKG-Abrechnung/KWKG-Jahresabrechnungen/IDW-Pr%C3%BCfungshinweis-KWKG
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/KWKG/KWKG-Abrechnung/KWKG-Jahresabrechnungen/IDW-Pr%C3%BCfungshinweis-KWKG
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3.5.4. Testierung  
 
Grundsätzlich ist eine Wirtschaftsprüferbescheinigung (Testat) bzw. Eigenbestätigung über 
entgangene Erlöse gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV elektronisch bis zum 31. Juli des 
Folgejahrs einzureichen.  
Sofern die Jahressumme der entgangenen Erlöse nicht mehr als 20.000 € beträgt, ist eine 
Quittungsdatei oder eine Eigenbestätigung (eine durch Ihre Geschäftsführung, Prokuristen 
oder Werkleitung unterzeichnete Anlage) anstelle einer Wirtschaftsprüferbescheinigung 
ausreichend. 
 

3.5.5. Jahresabrechnung der Entgangenen Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV 
 
Die Rechnungsstellung der Jahresabrechnungen des Vorjahres und der Nachträge der 
Vorvorjahre der entgangenen Erlöse nach §19 Abs. 2 StromNEV erfolgt bis zum 30.11. des 
laufenden Jahres durch die TenneT TSO GmbH. 
 
Die Fälligkeit dieser Belege nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 28 Abs. 5 KWKG 
2016 ist immer der 30.06. des Folgejahres.  
 
Diese Rechnungsdaten können Sie im Umlagenportal einsehen. Klicken Sie unter   
im Anschluss bei „§ 19 StromNEV  Jahresmeldung“ auf „ansehen der Daten“-Symbol  .  
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3.6. Strompreisbremse (Abschöpfung) 

3.6.1. Mitteilung abschöpfungsrelevanter Anlagen 
 
Die abschöpfungsrelevanten Anlagen wurden ursprünglich im Rahmen des Anlagenclearings 
vom Verteilnetzbetreiber an den Übertragungsnetzbetreiber gemeldet. Sofern Anlagen 
nachträglich hinzugefügt, oder wieder gelöscht werden müssen, senden die 
Verteilnetzbetreiber diese Änderungen bitte per Mail an umlagen@tennet.eu.  
 

3.6.2. Abrechnung zwischen Anlagenbetreibern und Verteilnetzbetreibern 
 
Nachdem der Anlagenbetreiber eine vollständige Datenmeldung abgegeben hat, kann eine 
Quittungsdatei erzeugt werden. Diese Quittungsdatei kann der Anlagenbetreiber an den 
Verteilnetzbetreiber senden, um auf ihrer Basis die Abschöpfungsbeträge abzurechnen.  
 
Verteilnetzbetreiber können über unser Umlagenportal einen VNB-Report erzeugen, in dem 
sämtliche gemeldete Abschöpfungsbeträge der Anlagenbetreiber in ihrem Netzgebiet 
aufgelistet sind. Die erhaltenen Zahlungen von Anlagenbetreiber können ebenfalls in diesem 
Report eingetragen werden, um Meldungen und Zahlungen abgleichen zu können.  
 

3.6.3. Abrechnung zwischen Verteilnetzbetreibern und 
Übertragungsnetzbetreiber 

 
Die vom Verteilnetzbetreiber vereinnahmten Abschöpfungsbeträge müssen an den 
regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber weitergeleitet werden. Hierfür kann der 
VNB-Report wieder im Umlagenportal hochgeladen werden, nachdem die Zahlungen der 
Anlagenbetreiber eingetragen wurden. 
 
Wir führen monatlich ca. zum 5. Werktag eine Delta-Abrechnung mit den Verteilnetzbetreibern 
durch. Sofern sich seit der letzten Abrechnung Änderungen ergeben haben, sollten 
Verteilnetzbetreiber ihren aktualisierten VNB-Report im Umlagenportal hochladen, um die 
Rechnungsstellung durchführen zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:umlagen@tennet.eu
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3.6.4. Erstattung der Mehrkosten 
 
Verteilnetzbetreiber haben gegen ihren vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber einen 
finanziellen Anspruch auf Ausgleich der Mehrkosten, die im Rahmen der Abschöpfung von 
Überschusserlösen nach dem StromPBG entstanden sind. 
 
Folgende Kosten können als Mehrkosten gemeldet werden: 

- Personalkosten 
- IT-Kosten 
- Dienstleistungskosten 
- Kapitalkosten 

 
Die Meldung der Mehrkosten eines Monats muss bis zum 10. Kalendertag des Folgemonats 
in unserem Umlagenportal erfolgen. Freigeschaltet werden die Monatsmeldungen immer zu 
Beginn des Folgemonats. 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den monatlichen Meldungen und Gutschriften um 
Abschläge handelt (vgl. § 23 StromPBG). Die tatsächlichen Kosten sind im Rahmen der 
Jahresmeldung im Folgejahr zu melden und zu testieren (vgl. §§ 32 und 34 StromPBG). 
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4. Allgemeine Informationen für Umlage-Kunden sowie zur 
Auszahlung von Entlastungsansprüchen im Rahmen der 
Strompreisbremse 

 

4.1. Strompreisbremse (EVU und sonstige Letztverbraucher) 

 
Das Strompreisbremsegesetz (StromPBG) trat am 24.12.2022 in Kraft und dient der 
Entlastung der von stark steigenden Stromkosten betroffenen Letztverbrauchern. Diese 
Entlastung soll insbesondere durch eine Abschöpfung von erzielten Überschusserlösen der 
Betreiber von Stromerzeugungsanlagen finanziert werden. Zum 02.08.2023 trat die 
Anpassungsnovelle des Strompreisbremsengesetzes in Kraft.  
 

4.1.1. Wo erfolgt Datenmeldung zur Geltendmachung von 
Entlastungsansprüchen 

 
Meldungen der für die Auszahlung der Entlastungsansprüche relevanten Daten erfolgen über 
unser EEG-KWKG-Portal in der Rolle als EEG-Umlagekunde. 
 
Sind Sie bereits als EEG-Umlagekunde (EVU bzw. sonstiger LV) bei uns angemeldet, können 
Sie für die Datenmeldungen Ihren vorhandenen Portal-Zugang verwenden. Unternehmen, die 
die Belieferung von Letztverbrauchern als EVU über einen Bilanzkreis bzw. den direkten 
Bezug von sonstigem Letztverbrauch (kein Bezug von einem EVU; i.S.d. § 7 Abs. 1 StromPBG 
) über einen Bilanzkreis nach dem 30.06.2022 aufgenommen haben, bitten wir Zusendung des 
Anmeldeformulars ausgefüllt per E-Mail an das Postfach umlagen@tennet.eu zu senden. 
Das Anmeldeformular finden Sie hier: 
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse  
 

4.1.2. Datenerfassung 

4.1.2.1. Teilmeldung Strompreisbremse (Entlastung) anlegen 
 
Zur Datenerfassung von Entlastungsansprüchen melden Sie sich bitte im EEG/KWKG-Portal 
in der Rolle als EVU bzw. sonstiger Letztverbraucher an. 
 
Unter dem Menüpunkt Prognose klicken Sie bitte auf den Punkt „LVA & Eigenversorgung & 
Entlastung Strompreisbremsegesetz“. 

 

  

https://eeg-kwkg.tennet.eu/
mailto:umlagen@tennet.eu
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-deutschland/eeg-kwkg-strompreisbremse
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Anschließend wählen Sie bitte das Leistungsjahr 2023 aus. 
 

 
 

Im Folgenden wählen Sie bitte den Punkt „Datensätze jetzt anlegen“, sofern die Teilmeldung 
„Strompreisbremse (Entlastung)“ noch nicht angezeigt wird. 
 

 
 
Klicken Sie nun bitte bei der Teilmeldung „Strompreisbremse (Entlastung)“ auf erfassen. 
 

 
 

4.1.2.2. Bilanzkreis erfassen 
 
Zur Datenerfassung der Angaben nach § 31 Abs. 1 Nr. 1a) aa) StromPBG – d.h. der 
Entlastungsstrommengen und Entlastungseurobeträge sowie der gelieferten bzw. selbst 
beschafften Strommengen – erfassen Sie bitte zunächst einen Bilanzkreis, um anschließend 
die Daten in diesem Block einzugeben. Dafür klicken Sie bitte auf „Datenmeldung mit 
Bilanzkreisauswahl neu anlegen“: 
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Anschließend können Sie den Bilanzkreis eingeben und die Daten melden. 
 

 
 

4.1.2.3. Differenzierung Rollen EVU <> Sonstiger Letztverbraucher, 
Netzentnahmestellentypen 

 
Bei der Datenerfassung wird zwischen den zwei Rollen 
 

• Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) i.S.d. § 2 Nr. 6 StromPBG und 
• Sonstiger Letztverbraucher (LV) i.S.d. § 7 Abs. 1 StromPBG 

 
unterschieden. Welches Datenfeld für welche Rolle vorgesehen ist, erkennen Sie anhand der 
Beschriftungen. Bei jeder Beschriftung ist ein „Für EVU“ oder „Für sonstigen LV“ vorangestellt. 
 

 
 

Sofern Sie für den jeweiligen Monat Entlastungen nur für eine Rolle (z.B. EVU) geltend machen 
wollen, müssen Sie auch nur für diese Rolle die Daten für den jeweiligen Monat melden. Für 
die andere Rolle (z.B. sonstiger LV) können dann die Felder leer gelassen werden. 
 
Bei der Erfassung von Entlastungen wird zudem zwischen Netzentnahmestellentypen nach 
 

• § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StromPBG (Netzentnahme <= 30.000 kWh/Jahr an 
Entnahmestelle) 

• § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StromPBG (Netzentnahme > 30.000 kWh/Jahr an 
Entnahmestelle) 

• § 5 Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StromPBG (Netzentnahme <= 30.000kWH/Jahr 
mit Schwachlast- oder Niedertarif und Hochtarif) 

 
unterschieden. Hier sind jeweils die aggregierten Werte der Entnahmestellen für den 
jeweiligen Bilanzkreis anzugeben. 
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4.1.2.4. Erfassung von gewichteten Durchschnittspreisen und Angaben 
nach § 22a Abs. 4 StromPBG 

 
Des Weiteren sind - bei Geltendmachung der monatlichen Entlastungen -  Durchschnittspreise 
sowie weiterer Angaben nach § 22a Abs. 4 StromPBG für den jeweiligen Monat – differenziert 
für die jeweiligen Rollen EVU <> Sonstiger LV bilanzkreisunabhängig für den jeweiligen Monat 
anzugeben.  
 
Umgekehrt können Daten zu Durchschnittspreisen und nach § 22a Abs. 4 StromPBG 
monatsscharf gespeichert werden, auch wenn keine Daten (leere Felder) zu Entlastungen 
erfasst worden sind. 
 
Sind für die Erfassung der gewichteten Durchschnittspreise die Netzentgelte, 
Messstellenentgelte und/oder staatlich veranlassten Preisbestandteile nicht bekannt, da die 
Abrechnung mit dem Letztverbraucher hierfür über einen anderen Akteur (z.B. Netzbetreiber) 
erfolgt, kann der gewichtete Durchschnittspreis ohne diese Faktoren ermittelt werden. 
 
Bei der Angabe der o.g. Durchschnittspreise ist u.a. die Erfassung nach Preissegmenten 
gefordert. Die ÜNB haben hierfür vier potentielle Preissegmente vorgegeben (HH – Haushalte, 
G/H/D – Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, I – Industrie, V – Verkehr). Sofern ein 
Entlastungsbetrag für den jeweiligen Monat geltend gemacht wird, muss mindestens für eines 
der vier Preissegmente ein Durchschnittspreis angegeben werden. 
 
Die gewichteten Durchschnittspreise werden mitunter der Bundesnetzagentur gemäß § 33 
StromPBG mitgeteilt. 
 
Im Wege der Anpassungsnovelle wird nun auch gem. § 22a Abs. 4 S. 1 Nr. 5 StromPBG die 
Anzahl der Unternehmen abgefragt, für die die Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a StromPBG oder § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StromPBG 
anzuwenden ist. Hierfür wurden folgende Spalten eingefügt. 
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4.1.2.5. Angabe der Höchstgrenzen nach § 9 und 10 StromPBG iVm. § 30 
Abs. 1 Nr. 1 

 
Der unterste Block ermöglicht Kunden in der Rolle als sonstiger Letztverbrauch die Angabe 
von etwaigen Höchstgrenzen nach § 9 und 10 StromPBG iVm. § 30 Abs. 1 Nr. 1 StromPBG. 
 
Die Angabe der netzentnahmestellenscharfen etwaigen individuellen Höchstgrenze nach § 30 
Abs. 1 Nr. 1c) StromPBG wird im Nachhinein erfasst. 
 

4.1.2.6. Speicher-Button, Fußnoten, Fehler-/Warnmeldungen 
 
Zum Speichern der Daten finden Sie am unteren Ende des hellblau unterlegten 
Eingabebereichs, oberhalb der Fußnoten den Speicher-Button. 
 

 
 
Darunter sind die Fußnoten zu den einzelnen Kategorien zu finden. In den Fußnoten ist für 
jede Kategorie eine Kurzbezeichnung zu finden. 
 

 
 

Diese Kurzbezeichnung wird mitunter bei der Anzeige von Fehler- oder Warnmeldungen 
verwendet. 
 

4.1.3. Auszahlung, Frist monatliche Datenmeldung 
 
Die monatlich erfassten Entlastungseurobeträge (ggf. in Summe über alle Bilanzkreise) 
werden für die Auszahlung herangezogen. 
 
Grundsätzlich ist bis zum 10. Kalendertag des laufenden Monats eine Datenmeldung für 
den Folgemonat möglich (so kann z.B. bis zum 10. März die Datenmeldung für April erfolgen). 
Datenaktualisierungen für nicht gesperrte Monate sind beliebig oft möglich.  
 
Die Auszahlung, gleichzusetzen mit der Vorauszahlung nach § 22a StromPBG, erfolgt zum 
letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats für den Folgemonat. 
 
Für die Monate Januar, Februar, März erfolgt die monatsscharfe Auszahlung der 
Entlastungsansprüche dementsprechend zum 28. Februar 2023.  
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4.1.4. Website Strompreisbremse auf netztransparenz.de 
 
Die Website der Übertragungsnetzbetreiber – netztransparenz.de – wurde zum Thema 
Strompreisbremse aktualisiert. Für die betroffenen Marktakteure werden auf der Seite mit ihren 
Unterseiten Informationen bereitgestellt. 
Unter folgendem Link finden Sie für die Entlastungsseite die bereitgestellten Informationen: 
https://www.netztransparenz.de/de-de/Strompreisbremse/Strompreisbremsegesetz-
StromPBG/EVU-sonstige-Letztverbraucher 
 

4.2. EEG-Umlage  
 
Die EEG-Umlage wurde vom 01.07.2022 bis 31.07.2022 auf 0,00 ct/kWh gesenkt. Ab dem 
01.01.2023 wurde die EEG-Umlage abgeschafft. Somit bestehen ab diesem Zeitpunkt 
hinsichtlich der EEG-Umlage keine Meldepflichten gegenüber dem 
Übertragungsnetzbetreiber. Sofern Sie in den Vorjahren EEG-umlagepflichtige Strommengen 
hatten und bisher keine EEG-Umlage gezahlt haben oder sich Differenzen aus den bisher 
gemeldeten Strommengen ergeben haben, sind diese als nachträgliche Korrektur zu melden.  
(weitere Informationen unter 4.2.1.)  
 
Weitere Informationen zur EEG-Umlage: 
 

Informationen zur Eigenversorgung können Sie dem Leitfaden zur Eigenversorgung 
von der Bundesnetzagentur entnehmen: 

 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/
Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Finaler_Leitfaden.
pdf?__blob=publicationFile&v=1  

 
Informationen zu diesem Thema können Sie dem Leitfaden Messen und Schätzen 
(vom Oktober 2020) von der Bundesnetzagentur entnehmen: 

 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/
Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetze
n.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

 
Die Grundsätze der Übertragungsnetzbetreiber zu Messen und Schätzen stehen unter 
folgendem Link zur Verfügung: 
 
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-
Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/Abwicklungshinweise-und-
Umsetzungshilfen/Messen-und-Sch%C3%A4tzen  

 
  

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Finaler_Leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Finaler_Leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Finaler_Leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/Abwicklungshinweise-und-Umsetzungshilfen/Messen-und-Sch%C3%A4tzen
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/Abwicklungshinweise-und-Umsetzungshilfen/Messen-und-Sch%C3%A4tzen
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/Abwicklungshinweise-und-Umsetzungshilfen/Messen-und-Sch%C3%A4tzen
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4.2.1. Nachträgliche Korrekturen aus Vorjahren  
 
Nachträgliche Korrekturen können grundsätzlich im Rahmen der nächsten Testierung (zum 
31.05. des Folgejahres) abgewickelt werden.  
 

Korrekturen nach § 62 Abs. 1 EEG: Korrekturen, für die die Vorlage eines 
vollstreckbaren Titels erforderlich ist. In diesem Fall setzen Sie sich bitte frühzeitig mit 
uns in Verbindung, damit sämtliche Modalitäten abgestimmt werden können 

 
Korrekturen nach § 62 Abs. 2 EEG: Korrekturen, die sich durch Abweichungen der 
Verbrauchsabrechnungen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen gegenüber 
Letztverbrauchern ergeben, können im Rahmen der nächsten Testierung sowie durch 
Meldung im EEG/KWKG-Portal im Modul Nachträge eingereicht werden 

 
In dem EEG/KWKG-Portal können die Daten eingegeben und danach noch bis zum 31. Mai 
des Folgejahrs angepasst werden. 
 

Sobald die Meldung im EEG/KWKG-Portal freigeschaltet ist, werden die der TenneT 
bekannten, meldepflichtigen EEG-Umlage-Kunden per E-Mail gesondert informiert. 
Erfahrungsgemäß erfolgt die Freischaltung Ende März / Anfang April. 
 

4.2.2. Testierung der nachträglichen Korrekturen 
 
Grundsätzlich ist eine papiergebundene Wirtschaftsprüferbescheinigung (Testat) über die 
EEG-umlagepflichtigen Strommengen nach § 75 i. V. m. § 74, 74a EEG i.V.m. § 66 Abs. 1 
EnFG bis spätestens 31. Mai des Folgejahres vorzulegen. Testierungspflichtig sind 
abrechnungsrelevante Mengen ab +/- 2.000.000 kWh pro EEG-Leistungsjahr. Außerhalb 
dieser Grenze elektronische Eigenbestätigung (EB) anstelle eines Testats für die Testierung 
ausreichend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofern Strommengen der Besonderen Ausgleichsregelung erstmalig im Rahmen eines 
Nachtrags gemeldet werden, ist eine Testierung verpflichtend, sofern die Strommengen 
tatsächlich privilegiert abgerechnet werden. Bei stromkostenintensiven Unternehmen ist dies 
i.d.R. ab einer Strommenge von mehr als 1 GWh Selbstverbrauch der Fall. 
 
Diese Informationen finden Sie ebenfalls hier: Netztransparenz > Erneuerbare Energien und 
Umlagen > EEG > EEG-Abrechnungen > EEG-Jahresabrechnungen > Hinweis Korrekturen 
Jahresabrechnung EEG Umlage 

  

https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
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Für eine elektronische EB bestätigen Sie bitte die Richtigkeit der Angaben per Häkchen in der 
Teilmeldung Zusammenfassung der Jahresmeldung im EEG/KWKG-Portal!  
  
Für die Testierung empfehlen wir Ihnen die Verwendung der von den vier ÜNBs 
bereitgestellten Musteranlagen zum Testat, welche Sie auf der Seite der Netztransparenz als 
MS Word-Vorlage herunterladen können: 
Netztransparenz > Erneuerbare Energien und Umlagen > EEG > EEG-Abrechnungen > EEG-
Jahresabrechnungen > IDW-Prüfungshinweis 
 

4.2.3. Jahresabrechnung der nachträglichen Korrekturen 
 
Die Abrechnung der EEG-Umlage wird auf Basis der testierten Werte bis 31.07. des 
Folgejahres gemäß § 73 Abs. 2 EEG i.V.m. § 66 Abs. 1 EnFG durch TenneT erstellt und ist im 
September des Folgejahres fällig. Diese Informationen finden Sie ebenfalls hier: 
Netztransparenz > Erneuerbare Energien und Umlagen > EEG > EEG-Abrechnungen > EEG-
Jahresabrechnungen > Hinweis Korrekturen Jahresabrechnung EEG Umlage 
 
  

https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/IDW-Pr%C3%BCfungshinweis
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/IDW-Pr%C3%BCfungshinweis
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
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4.3. Unternehmen der Besonderen Ausgleichsregelung (Härtefälle) – 
Abwicklung der KWKG- und Offshore-Netzumlage 

4.3.1.  Antragstellung und Prognosemeldung 
 
Unternehmen, die eine Privilegierung der KWKG- und Offshore-Netzumlage in Anspruch 
nehmen wollen, müssen einen entsprechenden Antrag auf einen Begrenzungsbescheid für 
das Folgejahr beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) stellen, gem. §§ 
29 ff EnFG. 
 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Besondere_Ausgleichsregelung/besondere_ausgleic
hsregelung_node.html 

 
Im Rahmen dieses Antragverfahrens muss dem BAFA u.a. mitgeteilt werden: 
 
1. die für das folgende Kalenderjahr prognostizierten Strommengen, für die die Umlagen 

begrenzt werden sollen, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten und Abnahmestellen  
2. die für das folgende Kalenderjahr prognostizierten Strommengen, die an den in Nr. 1 

genannten Abnahmestellen an Dritte weitergeleitet werden 
 
Das BAFA übermittelt im Rahmen seiner Mitteilungspflicht nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 EnFG diese 
Prognosedaten abnahmestellen- und monatsscharf an den zuständigen ÜNB. 
 

4.3.2. Monatsabrechnung (ab Begrenzungsjahr 2024) 
 
Zur Erhebung der privilegierten KWKG- und Offshore-Netzumlage sind nach § 12 Abs. 2 EnFG 
ausschließlich die ÜNB berechtigt.  
 
Sofern der Antrag für das Folgejahr durch das BAFA positiv beschieden wird und ein 
entsprechender Begrenzungsbescheid vorliegt, erfolgt die monatliche Abrechnung der 
privilegierten KWKG- und Offshore-Netzumlage durch den ÜNB auf Basis der vom BAFA an 
den ÜNB monatsscharf übermittelten Prognosedaten. 
 

Berechnungsgrundlage ist der gültig ausgestellte Begrenzungsbescheid. 
Die Rechnungstellung erfolgt zum 1. Werktag des Folgemonats, Fälligkeit ist der 15. 
Kalendertag des Folgemonats, § 193 BGB wird angewendet.  

 
Unterjährige Anpassungen der vom BAFA übermittelten Prognosedaten sind nicht möglich.  
Abweichungen müssen über die jeweilige Jahresendabrechnung ausgeglichen werden.  
 
Die Prognose- und Abrechnungsdaten können über unser Umlagen-Portal eingesehen 
werden.  
 
 Hinweis: Derzeit befindet sich das hierfür vorgesehene Modul im Umlagen-Portal noch 

in der Entwicklung. 
 
  

https://www.bafa.de/DE/Energie/Besondere_Ausgleichsregelung/besondere_ausgleichsregelung_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Besondere_Ausgleichsregelung/besondere_ausgleichsregelung_node.html
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4.3.3. Jahresmeldung  
 
Die Jahresmeldung der privilegierten KWKG- und Offshore-Netzumlage ist spätestens bis 
zum 31. Mai des Folgejahrs nach den Übergangs- und Härtefallbestimmungen zur 
Besonderen Ausgleichsregelung gem. § 67 EnFG zu übermitteln.  
  
Die Mitteilung dieser Daten nehmen Sie bitte in unserem EEG/KWKG-Portal unter  
https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-in-deutschland/eeg-kwkg/ vor.  
 
Nach dem Login in das Portal können Sie sich unter „Ist-Daten > Jahresmeldung > Testatsjahr 
2023 > Teilmeldung Härtefallunternehmen“ ein Excel-Tool herunter laden, welches für die 
Erfassung der Jahresmeldung nötig ist.  
 
Gehen Sie in diesem Excel-Tool bitte gem. Anleitung vor.  
 

Sobald die Jahresmeldung im EEG/KWKG-Portal freigeschaltet ist, werden die der 
TenneT bekannten, meldepflichtigen Härtefall-Kunden per E-Mail gesondert informiert. 
Erfahrungsgemäß erfolgt die Freischaltung Ende März / Anfang April. 

 

4.3.4. Testierung 
 
Grundsätzlich ist eine elektronisch signierte Wirtschaftsprüferbescheinigung (Testat) oder eine 
elektronische Kopie (Scan) des von Ihrem Wirtschaftsprüfer unterzeichneten und gesiegelten 
Testats bis spätestens 31. Mai des Folgejahres einzureichen. 
 
Von stromkostenintensiven Unternehmen im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung 
wird die Vorlage eines Testats generell verlangt, sofern die KWKG- und Offshore-Netzumlage 
für die selbst verbrauchte Strommenge auch tatsächlich begrenzt wird. Dies wäre z.B. nur 
dann nicht der Fall, wenn die Strommenge unter 1 GWh liegt. 
 
Informationen zur Testierung nachträglicher Korrekturen der EEG-Umlage finden Sie unter 
4.2.2. sowie hier:  
Netztransparenz > Erneuerbare Energien und Umlagen > EEG > EEG-Abrechnungen > EEG-
Jahresabrechnungen > Hinweis Korrekturen Jahresabrechnung EEG Umlage 
  

https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-in-deutschland/eeg-kwkg/
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
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4.3.5. Nachträgliche Korrekturen für die Jahre 2022 und früher  
 
Sollte es bei privilegierten Abnahmestellen zu einem Korrekturbedarf von Vorjahren, für 
welche ein Begrenzungsbescheid vorliegt, kommen, sind diese ebenfalls im EEG-/KWKG-
Portal zu erfassen.  
 
Gehen Sie hierfür bitte folgendermaßen vor: 

• Modul Nachträge aufrufen und das aktuelle Testatsjahr auswählen 
• „Datensätze jetzt anlegen“ klicken 
• Teilmeldung Härtefallunternehmen auf „erfassen“ klicken 
• Leistungsjahr der Korrektur auswählen (zum Beispiel 2022) 
• „Neuer Begrenzungsbescheid“ klicken 
• Stammdaten der privilegierten Abnahmestelle angeben, entsprechend des Bescheids 

des jeweiligen Leistungsjahres 
 

EEG-Block 
• Als Anspruchsgrundlage „§ 62 Abs. 2 EEG“ auswählen 
• Nach Bedarf den geänderten abnahmestellenspezifischen CAP eintragen 
• Differenzstrommenge eintragen 
• Differenzeurobetrag eintragen. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Errechnung des 

Betrages haben, wenden Sie sich gerne an unseren Kundenkontakt.  
 

Hinweis: Die Datenfelder für Differenzstrommenge und -eurobetrag sind 
Pflichtfelder. Sollten hier keine Korrekturen anfallen, füllen Sie die Datenfelder 
bitte mit einer „0“. 
 
Bitte achten Sie bei der Eintragung der Differenzen darauf, in welche Richtung 
korrigiert wird. Soll z.B. eine einst zu viel gemeldete Strommenge korrigiert 
werden, ist die Strommenge als negativer Wert mit Minuszeichen einzutragen 

 
Informationen zur Testierung nachträglicher Korrekturen der EEG-Umlage 
finden Sie unter 4.2.2. sowie hier: Netztransparenz > Erneuerbare Energien und 
Umlagen > EEG > EEG-Abrechnungen > EEG-Jahresabrechnungen > Hinweis 
Korrekturen Jahresabrechnung EEG Umlage 
 

 
KWKG/ONU-Block 
• Nach Bedarf den geänderten abnahmestellenspezifischen CAP für KWKG und 

Offshore getrennt eintragen. 
• Privilegierte Differenzstrommenge eintragen  Die hier gemeldete Strommenge gilt für 

KWKG und Offshore gleichermaßen 
• Differenzeurobeträge für KWKG und Offshore eintragen  
• Ggf. anfallende Differenzstrommengen für Weiterleitungen an Dritte eintragen.  

Die Eurobeträge berechnen sich automatisch nach Eintragung der Strommengen 
 

• „Speichern“ klicken 
 
 
 
 
 

https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
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4.3.6. Jahresabrechnung 
 
Die Jahresabrechnungen der KWKG- und Offshore-Netzumlage werden auf Basis der 
testierten Werte bis zum 31.08. des Folgejahres gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 EnFG durch TenneT 
erstellt und sind zum 15. September des Folgejahres fällig. 
 
Die Jahresabrechnung der nachträglichen Korrekturen der EEG-Umlage wird auf Basis der 
testierten Werte bis 31.07. des Folgejahres gemäß § 73 Abs. 2 EEG i.V.m. § 66 Abs. 1 EnFG 
durch TenneT erstellt und ist im September des Folgejahres fällig. Diese Informationen finden 
Sie ebenfalls hier: Netztransparenz > Erneuerbare Energien und Umlagen > EEG > EEG-
Abrechnungen > EEG-Jahresabrechnungen > Hinweis Korrekturen Jahresabrechnung EEG 
Umlage 
 
 

https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Abrechnungen/EEG-Jahresabrechnungen/Hinweis-Korrekturen-Jahresabrechnung-EEG-Umlage

	1. Allgemeines
	1.1. Unsere Portale
	1.2. Anmeldung im EEG/KWKG-Portal
	1.2.1. Erstanmeldung
	1.2.2. Passwort funktioniert nicht
	1.2.3. Passwort zurücksetzen
	1.2.4. Passwort ändern
	1.2.5. 2-Faktor-Authentifizierung

	1.3.  Anmeldung im Umlagenportal
	1.4. Meldepflicht in Portalen der ÜNB
	1.5. Anmeldeformulare zum Portal
	1.6. Anmeldung von neuem Benutzer
	1.7. Änderung von Unternehmensstammdaten
	1.8. Aktualisierung von Benutzerzugängen
	1.9. E-Mail-Adresse für jeglichen Schriftverkehr
	1.10. Teilnahme am PDF-Belegversand
	1.11. Teilnahme am Lastschriftverfahren
	1.12. Datenschutz

	2. Allgemeine Informationen zur Testierung/Einreichung der Wirtschaftsprüferbescheinigungen
	2.1. Quittungsdatei
	2.1.1. Quittungsdatei EEG/KWKG-Portal
	2.1.2. Quittungsdatei neues Umlagenportal


	3. Allgemeine Informationen für Verteilnetzbetreiber
	3.1. Allgemeine Informationen
	3.1.1. Neue Fristenkette ab 2024
	3.1.2. Netzübernahme / Umfirmierung / Rechtsnachfolge
	3.1.3. EEG-Bilanzkreis für geförderte Strommengen

	3.2. EEG-Förderung
	3.2.1. EEG-Monatsmeldung
	3.2.2. Rechnungsdaten EEG-Monatsmeldung
	3.2.3. Jahresmeldung
	3.2.4. Testierung
	3.2.5. Nachtragstestierung nach § 20 EnFG - Korrektur von Vorjahren
	3.2.6. Jahresabrechnung EEG-Förderung

	3.3. KWKG-Förderung
	3.3.1. Prognosemeldung/Monatsmeldung KWKG Förderung
	3.3.2. Rechnungsdaten KWKG-Förderung Monatsmeldung
	3.3.3. Jahresmeldung
	3.3.4. Testierung
	3.3.5. Nachtragstestierung nach § 20 EnFG - Korrektur von Vorjahren
	3.3.6. Jahresabrechnung KWKG-Förderung

	3.4. KWKG-Letztverbrauch
	3.4.1. Prognosemeldung/Monatsmeldung für die KWKG-basierten Umlagen
	3.4.2. Rechnungsdaten KWKG-basierte Umlagen Monatsmeldung
	3.4.3. Jahresmeldung
	3.4.4. Testierung
	3.4.5. Jahresabrechnung KWKG-basierte Umlagen

	3.5. Entgangene Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV
	3.5.1. Prognosemeldung der Entgangenen Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV
	3.5.2. Rechnungsdaten der Entgangenen Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV
	3.5.3. Jahresmeldung
	3.5.4. Testierung
	3.5.5. Jahresabrechnung der Entgangenen Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV

	3.6. Strompreisbremse (Abschöpfung)
	3.6.1. Mitteilung abschöpfungsrelevanter Anlagen
	3.6.2. Abrechnung zwischen Anlagenbetreibern und Verteilnetzbetreibern
	3.6.3. Abrechnung zwischen Verteilnetzbetreibern und Übertragungsnetzbetreiber
	3.6.4. Erstattung der Mehrkosten


	4. Allgemeine Informationen für Umlage-Kunden sowie zur Auszahlung von Entlastungsansprüchen im Rahmen der Strompreisbremse
	4.1. Strompreisbremse (EVU und sonstige Letztverbraucher)
	4.1.1. Wo erfolgt Datenmeldung zur Geltendmachung von Entlastungsansprüchen
	4.1.2. Datenerfassung

	4.1.2.1. Teilmeldung Strompreisbremse (Entlastung) anlegen
	4.1.2.2. Bilanzkreis erfassen
	4.1.2.3. Differenzierung Rollen EVU <> Sonstiger Letztverbraucher, Netzentnahmestellentypen
	4.1.2.4. Erfassung von gewichteten Durchschnittspreisen und Angaben nach § 22a Abs. 4 StromPBG
	4.1.2.5. Angabe der Höchstgrenzen nach § 9 und 10 StromPBG iVm. § 30 Abs. 1 Nr. 1
	4.1.2.6. Speicher-Button, Fußnoten, Fehler-/Warnmeldungen
	4.1.3. Auszahlung, Frist monatliche Datenmeldung
	4.1.4. Website Strompreisbremse auf netztransparenz.de

	4.2. EEG-Umlage
	4.2.1. Nachträgliche Korrekturen aus Vorjahren
	4.2.2. Testierung der nachträglichen Korrekturen
	4.2.3. Jahresabrechnung der nachträglichen Korrekturen

	4.3. Unternehmen der Besonderen Ausgleichsregelung (Härtefälle) – Abwicklung der KWKG- und Offshore-Netzumlage
	4.3.1.  Antragstellung und Prognosemeldung
	4.3.2. Monatsabrechnung (ab Begrenzungsjahr 2024)

	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.1.1.
	4.1.2.
	4.3.3. Jahresmeldung
	4.3.4. Testierung

	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.1.1.
	4.1.2.
	4.1.3.
	4.1.3.1.
	4.1.3.2.
	4.3.5. Nachträgliche Korrekturen für die Jahre 2022 und früher

	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.1.1.
	4.1.2.
	4.1.3.
	4.3.6. Jahresabrechnung



